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Schweizerisches Jugendstrafgesetz und nachgehende Fiirsorge

von Elisabeth Bichler, Aarau®)

Gestatten Sie mir, daB ich das Jugendstraf-
gesetz heute nur ganz kurz in Zusammenhang
mit dem Thema streife; die Haauptbetonung soll
auf den Problemen der nachgehenden Fiirsorge
liegen, die uns auch da bewegen, wo es sich
nicht buchstiblich um Anwendungen des Jugend-
strafgesetzes handelt. Mancher Anstaltsleiter hat
Zoglinge, die im Sinne des neuen JStG sittlich
verwahrlost, verdorben oder gefihrdet sind, ohne
daB sie streng genommen mit dem Gesetz in
Konflikt geraten sind.

Immerhin miissen wir zundchst einmal fest-
stellen, daB die Schutzaufsicht fiir straffillige
Jugendliche im Schweiz. Strafgesetzbuch, Vier-
ter Teil, ,Behandlung von Minderjihrigen*, eine
gesetzliche Verankerung gefunden hat. Derselbe
Art. 91, der unter bestimmten Voraussetzungen
die Einweisung von Jugendlichen in eine Erzie-
hungsanstalt oder die Uebergabé in eine ver-
trauenswiirdige Familie vorsieht, spricht von einer
,Ueberwachung der zustindigen Behorde iiber
die Erziehung des Jugendlichen®. Nach dem
Kommentar zum StGB von Dr. Thormann und
Dr. von Overbeck wird sich die ,zustindige Be-
horde auch der Mithilfe anderer Behorden oder
Organisationen bedienen diirfen (z. B. Jugend-
schutzorganisationen, Schutzaufsicht, Jugendan-
waltschaft usw.) Speziell notwendig wird aber
die nachgehende Fiirsorge bei allen Fillen einer
bedingten Entlassung ausder Erziehungs-
anstalt, wie sie Art. 94 nennt: Nach einem Auf-
enthaltsminimum kann die zustindige Behorde,
nach Anhorung der Anstaltsleitung, die bedingte
Entlassung aussprechen. Der Artikel stellt den
entlassenen Jugendlichen jedoch unter Schutz-
aufsicht, deren Aufgaben in diesem, wie auch in
Art. 96 und 97 genauer umschrieben sind. Hier
treffen wir die Wiinsche, die wir ganz allge-
mein fiir die nachgehende Fiirsorge

*) Referat an der Tagung des Vereins fiir Schweiz.
Anstaltswesen in Basel 1941.

aufstellen mochten. Und so komme ich zu unse-
rem eigentlichen Thema. Die nachgehende Fiir-
sorge mochte in dhnlichem Sinne wie das JStG
eine Vorsor ge fiir schutzbediirftige, entlassene
Anstaltszoglinge darstellen.

Zunichst aber noch eine Entschuldigung: Sie
haben eine Vertreterin der offenen Fiirsorge vor
sich, die nun ein Thema zu behandeln hat, des-
sen Wurzeln in Ihrem Arbeitsgebiet, der ge-
schlossenen Fiirsorge stecken. Dieses ist mir
zwar von fritherer, mehrjahriger Tatigkeit be-
kannt, aber vielleicht vermissen Sie doch da und
dort den Fachmann im Anstaltswesen. Gerade
in der nachgehenden Fiirsorge begegnen sich
aber die geschlossene und offene Fiirsorge sehr
hiufig. Darum lassen Sie uns miteinander Wege
fiir eine recht fruchtbare Zusammenarbeit beider
Gebiete suchen.

Ich habe mich mit verschiedenen Heimleitern
und einem Verbandsleiter mehrerer Werkstitten
besprochen, Kolleginnen und Kollegen befragt
und viele Jahresberichte von Anstalten durch-
gesehen. Ueberall konnte ich regem Interesse
fiir die Probleme der nachgehenden Fiirsorge be-
gegnen. Sie werden auf sehr verschiedene Weise
zu l6sen versucht, woriiber ich nachher einen
kleinen Ueberblick geben mochte, der jedoch
keineswegs Anspruch auf Vollstindigkeit erhebt.
Zunichst aber ein Beispiel, daB immer noch nicht
genug geschieht auf diesem Gebiet. Der Fall
wurde mir von dem Leiter einer Anstalt fiir
Schwererziehbare zu diesem Zweck zur Verfii-
gung gestellt. Der Anstaltsleiter schreibt:

»lm Jahre 19.. trat ein 11-jdhriger Knabe in unsere
Anstalt ein. Er stand in einem solchen Ruf, daB wir
seine Aufnahme nur sehr bedingt wagten. Sein Klassen-
lehrer hielt ihn fiir unverbesserlich. Liigen, Stehlen,
Betriigen, Fortlaufen von zu Hause, Schulschwanzen
wurden ihm zur Last gelegt. Bei uns erwies er sich bald
als einer der zuverlissigsten, fleifigsten und anstelligsten
Buben, allerdings mit starkem Hang zur Prahlerei. Die-
ser Hang bekam bei jedem Besuch der Mutter. Unter-
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stiitzung, ihr Bube muBite auf ihre Kosten immer etwas
Extras in seiner Ausstattung haben, damit er heraus-
stach.

Erkundigungen und Beobachtungen ergaben einwand-
frei, daB erbliche Anlagen und das hausliche Milieu am
Fall des Buben schuld waren. Der Vater verbrauchte
seinen ganzen Lohn fiir sich, kam wochenlang nie nach
Hause; die Mutter lebte iiber Stand und Vermdgen. Der
Knabe hatte daheim durch Spulen auch zu dem Erwerb
beitragen miissen, aber das war ihm zu langweilig ge-
wesen, Die Erziehung bestand in stindigem Schimpien
der Mutter. Jeden Samstag kam ein dlterer Bruder
heim, dem die Mutter das Leid klagte und der dann den
Knaben koérperlich ziichtigte. Was lag nidher, als daB
dieser einfach Samstags nicht mehr heimging und der
Mutter fiir Strolchfahrten Geld nahm.

Alle Ueber horten mit der Versetzung in ein anderes
Milieu, in diesem Fall die Anstalt, auf. Es war uns
sonnenklar, daB man den Buben nicht mehr in das alte
Milieu versetzen sollte. Allein die Mutter war anderer
Meinung. Sie wollte ihn mit 14 Jahren wieder heim-
nehmen, um ihn in die Fabrik zu schicken. Nach zwei
Jahren konne er dann in die Lehre. Alle Aufklirung
niitzte nichts, auch nicht das Versprechen, die Mittel zu
einer Lehre beschaffen zu wollen. Der Bursche wollte
Schreiner werden und hatte sehr gute Anlagen dazu.
Gemeindebehdrde und Pfarramt unterstiitzten in kurz-
sichtiger Weise die Mutter, trotzdem sie von mir in
verschiedenen Briefe aufgekldrt wurden. Der Knabe
muBte heim, um der Mutter das neugekaufte Haus hal-
ten zu helfen, das aussah wie das eines gutsituierten
Beamten mit Ziergarten, elektrischer Kiiche usw. Nach
einem Jahr bat mich die Mutter, ihrem Sohn zuzu-
sprechen, da er gar micht gehorche. Vom Burschen er-
hielt ich die Antwort: ,Das weiB ich schon lange.“ Er
arbeitete dann in Fabriken, wo es ihm gerade paBte.
Einmal ‘bat mich die Schwester telephonisch, sofort zu
ihnen zu kommen, es sei mit dem Knaben etwas, das die
Mutter nur mir sagen kénne. Ich fuhr mit dem Velo in
die 25 km entfernte Ortschaft und erfuhr folgendes:

Nach zweijihriger Fabrikarbeit kam der Jingling
als Mechaniker in die Lehre, Kost und Logis im Eltern-
hause. Wegen frechen Benehmens und Schwinzen der
Gewerbeschule wurde er entlassen. Der Mutter gab er
zunachst an, er hitte Ferien. Als diese den wahren
Sachverhalt erfuhr, stahl er ihr 200 Franken und ging
nach Moutier. Bei der Riickkehr hatte er noch 60 Fran-
ken. Er schloB sich in ein Zimmer ein und drohte,
sich und Eindringlinge zu erschieBen. Auf meine Auf-
forderung hin kam er ins Wohnzimmer, stellte sich aber
trotzig ans Fenster, solange die Mutter im Zimmer war.
Als ich diese ersuchte, das Zimmer zu verlassen, sagte
mir der Bursche: ,JIch machte, daB man mich fort-
jagte; denn ich kann nicht zu Hause bleiben, wo man
immer mit mir streitet. Das Geld stahl ich der Mutter,
um eine neue Stelle suchen zu koénnen. Ich mochte Me-
chaniker weiterlernen, aber zu meinem alten Meister
gehe ich unter keinen Umstinden zuriick. Ich gehe auch
nicht aufs Land in die Lehre, da die Meister dort mit
einem machen, was sie wollen, ich will in die Stadt.®
Er wollte nicht begreifen, daB hierzu die Mittel nicht
aufzutreiben seien. Im Herbst kam er dann an eine
Dienststelle im Kanton Schatffhausen, wo er seine Ar-
beit zur vollen Zufriedenheit seines Meisters erledigte,
leider aber den ganzen Verdienst fiir Zigaretten ausgab.
Im Winter besuchte ich ihn und erfuhr: ,Nachsten
Donnerstag mufB} ich nun einfach wieder heim und muf
in die Fabrik gehen, trotzdem der Meister hier vom
niachsten Monat an 60 Franken versprochen hat, aber
sie machen zu Hause solange, bis ich einfach fortlaufe.
Hiéitten Sie doch fiir mich gesorgt, alsich
aus der Anstalt kam, dann widre ich jetzt
etwas. Ich hatte fiir die Fiursorge gegen den Willen
der Mutter kein Recht und die Behorde kitmmerte sich
trotz meinen Mahnungen keinen Deut um den Burschen.
Wahrscheinlich wird diese Unterlassung die Gemeinde
teurer zu stehen kommen, als eine rechte Lehre unter
zweckmaiBiger Fiirsorge.

Soweit die Ausfithrungen des Anstaltsleiters.

Wird hier nicht eine groBe Not aufgedeckt?
Wie schade ist es doch um all das miithsam in
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dem Heim erreichten Erziehungswerk, dessen
Friichte in der Sehnsucht des jungen Burschen
nach einem besseren Werdegang ersichtlich sind!
Der Heimleiter kann, allgemein gesprochen, un-
moglich neben seinen groBien internen Aufgaben
Zeit fiir eine eingehende Betreuung solcher
schwierigen Fille opfern. Man kann allgemein
sagen: je schwicher der austretende Zogling,
Knaben wie Midchen, in korperlicher, geistiger
oder charakterlicher Beziehung ist, desto sorg-
faltiger muB die weitere Betreuung und alle da-
mit verbundenen MaBnahmen sein. Halten wir
daran fest: der Platz des Heimleiters ist das
Heim, auch wenn der AuBendienst noch so viele
wertvolle Einblicke in die Probleme der entlas-
senen Schiitzlinge bringt und sich daraus wert-
volle Riickschliisse auf die Gestaltung des inter-
nen Betriebes ergeben. Und nun wollen wir ein-
mal die verschiedenen Formen der Betreuung
einer kurzen Betrachtung unterziehen:

1.Die Anstaltiibernimmteinereine
Ehemaligenfiirsorge ohne nachgehende
Fiirsorge. In kleinerem oder groBerem Rahmen
wird jeder Anstalt eine gewisse Ehemaligen-
fiirsorge moglich sein. Wieviel Segen kann dem
Heim und seinen fritheren InsaBen daraus er-
wachsen. Das Heim ist die Mutter, der man
Freud und Leid berichtet, ein Zufluchtsort fiir
Note und die Pflege liebgewordener Erinnerun-
gen. In den Rahmen dieser Ehemaligenfiirsorge
fallen: a) festgesetzte Ehemaligen-
tage, z. B. am Bichtelistag, wo man noch ein-
mal die Kerzen des Weihnachtsbaumes anziindet
und wofiir man vielleicht ein kleines Reisekésseli
bereit halt, um da und dort einem ganz bediirf-
tigen Ehemaligen die Teilnahme zu ermoglichen.
b) Der Briefwechsel mit den fritheren Z6g-
lingen, manchmal in Form eines Rundbriefes.
Viel Kontakt wird gestirkt, wenn auch der diirf-
tigste GruB eines Ehemaligen eine Erwiderung
findet. Viele Heime sind zu einer Anstalts-
zeitung iibergegangen: ich erwihne den mir
sehr liebgewordenen Karthduserboten des Hau-
ses, in dem wir uns eben befinden. In meiner
Sprechstunde Pro Infirmis liegen verschiedene
solcher Anstaltszeitungen im Wartzimmer auf,
weil sie nebenbei auch eine gute Aufklarung iiber
moderne Heimfithrung sind. In manchen Ehe-
maligenblattern findet sich am SchluB} eine kurze
Notiz iiber den Aufenthalt verschiedener Ehema-
liger und ihren letzten Bericht an die Heim-
leitung, was sicher da und dort Ansporn fiir
,wstumme® Andere gibt. ¢) Das Gastzimmer
fiir Ehemalige. Es wird da, wo es sich mit
dem zur Verfiigung stehenden Raum und Budget
in Einklang bringen laBt, sicher viel Anklang
finden. Es sollte kurzem Ferienaufenthalt dienen
konnen oder, was oft sehr wiinschbar ist, bei
»KurzschluB eines Ehemaligen diesem eine
kleine Besinnung auf die Grundsitze des Heimes
und deren Hochhalten im freien Leben in Erinne-
rung rufen. Ein kleiner Vorrat an bescheidenen
Geschenken wie Schreibpapier, Bleistifte, Rauch-
waren, Toilettencreme etc. koénnen gute Helfer
sein, verschlossene Herzenstiiren der Ehemaligen
zu Offnen. — Im Jahresbericht eines Madchen-



heimes, das eine solche Ehemaligenfiirsorge
fithrt, fand ich den Satz: ,Nachtiirsorge muBl in
der Seelsorge wurzeln, nur aus einem Vertrauens-
verhiltnis erwichst bleibende Frucht. Nachfiir-
sorge erfordert Geduld, heiit tragen und hel-
fen®. Diese Worte mochte man iiber unser gan-
zes Thema stellen.

2. Patronatsfiirsorge einer An-
stalt. Verschiedene Anstalten sind bereits zu
dieser Betreuung ihrer entlassenen Schiitzlinge
iibergegangen. Es fiel mir auf, daB meistens
Heime fiir geistesschwache Zoglinge ein Patro-
nat aufgetan haben, vermutlich, weil Geistes-
schwache eine besonders intensive Betreuung er-
fordern. Ich nenne die Anstalten Regensberg,
Koniz, Steffisburg und WeiBenheim. Urspriing-
lich hatte sich der Anstaltsleiter mit den Plazie-
rungen und dem Stellenwechsel der Entlassenen
befaBt. Aber {iberall kostete das groBen Zeit-
aufwand und dazu muBte die Betreuung manch-
mal iiber Jahre hinweg gefithrt werden, so daB
die meisten dieser Heime mit der Zeit einen Fiir-
sorger oder eine Fiirsorgerin, im Heim wohnend,
dafiir anstellten. Dieser Ausbau bietet viele schone
Vorteile: der Patronatsfiirsorger (Fiirsorgerin)
kennt die Schiitzlinge schon wihrend ihres Heim-
aufenthaltes und kann in dieser Zeit ein genaues
Bild iiber ihre Besonderheiten gewinnen. Zumin-
dest ergibt sich jeder Zeit die Moglichkeit einer
Besprechung mit dem Heimleiter dariiber. Aus
diesem Kontakt heraus wird die Plazierung viel
leichter sein, weil man genau Auskunft geben
kann und seinen Schiitzling selbst schon gut
kennt. Ganz besonders wertvoll scheint mir aber
die Tatsache, daB der Patronatsfiirsorger sonn-
tags im Heim ist, die Besuche der Ehemaligen
entgegennimmt, fiir gute Freizeitgestaltung sorgt
und bei dieser Gelegenheit unauffillig Note er-
fahrt, die uns in der offenen Fiirsorge gewdhn-
lich zu spit, d.h. erst beim ,KurzschluB*“ zu
Ohren kommen. Voraussetzung ist allerdings, daB
die Entlassenenfiirsorge einen nédhergelegenen
Bezirk umfaBt, also so, daB die Schiitzlinge sonn-
tags mitdem Velo in die Anstalt kommen kénnen.

Die Aufgaben des Patronatsfiirsorgers beste-
hen in regelmaBigen Besuchen der Schiitzlinge,
Verkehr mit Behorden und Eltern, Berufsbera-
tung und Stellensuche, Stellenwechsel in allen
notwendigen Fallen, kurz, Sorge fiir das seeli-
sche und korperliche Wohl der Schiitzlinge, die
er langsam zur Selbstindigkeit fithren sollte.
Diese Form der nachgehenden Fiirsorge ist sehr
schon, ja ideal, aber um sie verallgemeinern zu
konnen fehlt es an finanziellen Mittein und dann
wire eine Zersplitterung zu befiirchten, wenn
unser ganzes weitverzweigtes Anstaltswesen zum
Patronatssystem iiberginge. Man muB versuchen,
auf andern Wegen Aehnliches zu erzielen.

Ueber die Kosten des Patronatssystems 4Bt
sich noch folgendes sagen: die Anstalt Koniz
gibt die Kosten fiir die Entlassenenfiirsorge mit
Fr. 40.— pro Schiitzling und pro Jahr an. Ich
nehme an, daB diese Kosten seit der Anstellung
einer Patronatsfiirsorgerin gewachsen sind. Viel-
leicht diirfen wir Herrn Vorsteher Niffenegger
bitten, uns die Kosten seines Patronates mitzu-

teilen. Genaue Zahlen konnte ich dem Jahres-
bericht der Anstalt Regensberg entnehmen, wo
in einem Jahr fiir Gehalt des Fiirsorgers, Reise-
spesen, Biiroauslagen, Porti und Diverses (aber
ohne Barauslagen fiir Ehemalige) ingesamt Fr.
4382.55 ausgegeben wurden. Die Zahlen lassen
auf Sparsamkeit der Betriebsfithrung schlieBen
und doch stellen sie fiir die oft schmalen Budgets
der Anstalten eine groBe Belastung dar. Aus
meiner Tatigkeit bei Pro Infirmis kann ich bezeu-
gen, daB diese Aufwendungen speziell in der
Geistesschwachenbetreuung gerechtfertigt sind
und eine unschitzbare Hilfe bieten.

3. Eine weitere Form der nachge-
henden Fiirsorge stellt die Exter-
nenkolonie dar. Als Beispiel nenne ich die
Externenkolonie der Stiftung Albisbrunn. Die Fiir-
sorge verteilt sich hier auf zwei Stellen: einmal
wird sie durch zwei ménnliche Mitarbeiter des
Zentralsekretariates Pro Juventute ausgeiibt, dann
ist aber auch noch ein seit 1938 fest angestellter
und im Heim wohnender Leiter der Externen-
gruppe da. Fiir die groBe, differenzierte und
teilweise sehr schwierige Schiitzlingszahl ist das
eine sehr gute Losung. Pro Juventute betreut
besonders die in Ziirich und Umgebung plazier-
ten Schiitzlinge; es stehen ihr viele Plazierungs-
moglichkeiten offen und ein enger Kontakt mit
der Berufsberatung ermdoglicht gute Berufswahl.
Der Externenfiirsorger im Heim hat den Vorteil,
genaue Kenntnisse der Erziehungsgrundsitze des
Heimes zu besitzen, wozu wieder die griindliche
Fithlungnahme mit den Schiitzlingen kommt und
wird auf diese Weise ein begonnenes Werk fort-
fithren konnen. Auch das Weienheim in Bern
scheint mir an diese Stelle zu gehoren: auch hier
sind zwei Stellen, die sich um die Entlassenen
bemiihen: zunichst {ibernimmt der Anstaltsleiter
vom Heim aus die Obhut iiber die Entlassenen
und sorgt bis zur Volljahrigkeit fiir sie. Dann
iibergibt er sie dem WeiBenheimpatronat, einer
selbstindigen Institution, die ihren Sitz auBerhalb
der Anstalt hat.

Als 4. Gruppe kann m. E. die Entlassenen-
fiirsorgeé genannt werden, die einer vor-
mundschaftlichen Betreuung gleich-
kommt. Es sei hier an Anstalten gedacht, deren
Triger ein Verein oder eine Biirgergemeinde
sind, die vollstindig die Erziehung und Aus-
bildung von Kindern und Jugendlichen bis zu
deren Volljahrigkeit iibernommen haben. Das
Kind ist meist schon vor seinem Anstaltseintritt
aus der Fremdfamilienpflege her bekannt. Trotz-
dem die Sorge rechtlich mit der Volljihrigkeit
aufhért, bleibt die Institution doch fiir viele die
Vertretung der Eltern, zu der man immer wieder
zuriickfindet und deshalb ist gerade hier viel
nachgehende Fiirsorge zu treiffen. Die ,,Abtriin-
nigen aber haben gewohnlich erst recht die
Nachsorge notig. Wir rechnen zu diesen Insti-
tutionen einen Teil der Waisenhduser und haben
ja gerade heute einen tiefen Blick in eine solche,
gut ausgebaute Institution tun diirfen. Ferner
attch das Seraphische Liebeswerk Solothurn und
viele andere Organisationen, die nicht alle auf-
gezihlt werden konnen. Eine Fiille von Auf-
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gaben ist diesen Heimen iiberbunden. Sie haben
den Vorteil, die nachgehende Fiirsorge konse-
quenter durchfithren zu konnerr, da meistens volle
Versorgerrechte dahinter stehen. Liebevoll gehen
sie in Details, was mir z. B. bei einem Gang
durch das Seraph. Liebeswerk beim Anblick der
Geburtstags-Kartothek klar wurde, die dafiir
sorgt, daB jedes der vielen hunderte von Schiitz-
lingen, bezw. Ehemaligen am Geburtstag einen
GruB vom Liebeswerk erhilt. Die seelische Ptlege
kann in diesen Institutionen sehr individuell ge-
staltet werden.

Eines laBt sich iiberall erkennen: wichtig fiir
die nachgehende Fiirsorge ist nicht allein der
Ausgangspunkt, das Heim, und seine Organi-
sation, sondern auch vor allem die Person des
Fiirsorgers ,resp. der Fiirsorgerin. Psychologische
Kenntnisse, Takt, Einfithlungsgabe und Herzens-
giite sind wertvolle Gaben; vor allem sollte die
mit der nachgehenden Fiirsorge betreute Person
die Sozialarbeit griindlich kennen und mit dem
Wirtschaftsleben vertraut sein. Eine tiefe Ver-
bundenheit mit der Arbeit wird sie die schweren
Erfahrungen und oftmals Enttiuschungen ertra-
gen lassen, wenn Ehemalige, auf die man Hoff-
nungen setzen durfte, trotz aller Vorsorge ent-
gleisen.

Zum Schlusse aber kommen wir auf di~ all-
gemeinen Grundsitze, die sich aus dem Gesag-
ten ergeben und die man fiir jene Anstalten auf-
stellen mochte, die kein eignes Patronat besitzen
und doch eine gute Betreuung der Ehemaligen in
Form einer machgehenden Fiirsorge wiinschen.
Hier wird nun die enge Zusammenarbeit
der geschlossenen mit der offenen
Fiirsorge einsetzen, wobei sich fiir beide Teile
Wiinsche ergeben. Der Ausgangspunkt fiir die
nachgehende Fiirsorge scheint mir der Versor -
ger zu sein, der das Kind s. Zt. der Anstalt
itbergab, also meistens Behoérden, Amtsvormund-
schaften, Jugendfiirsorgebureaux, Pro Infirmis-
stellen usw., matiirlich auch Privatpersonen. Schon
dort beginnt ein Wunsch der Anstaltsleitung:
heute noch geschieht es, daB bei einweisenden
Stellen der Eindruck entsteht: ,So, nun ist das
Kind in der Anstalt, wir haben unsere Pflicht
abgetan.“ Das ist ein groBer Fehler, der hier
nicht niher erdrtert werden soll, aber jedenfalls
sollte ein Versorger das Kind wenigstens einmal
pro Halbjahr in der Anstalt besuchen. Aus eig-
ner Erfahrung weiB ich, wie schwer es ist, die-
sen Grundsatz bei wachsender Arbeitslast, knap-
pem Personal usw., hochzuhalten und trotzdem
muBl man dabei bleiben. Persoénliche Ueberzeu-
gung von der Entwicklung des Kindes, regel-
maBige Aussprache mit der Heimleitung und an-
haltender Kontakt mit dem Schiitzling ist, schon
wihrend der Dauer der Versorgung wichtig und
erleichtert spiter die nachgehende Fiirsorge. Auf
diese Weise kann auch die Briicke zwischen
Elternhaus und Anstalt in gewissen Fillen gefe-
stigt werden und die Heimleitung kann sich iiber-
zeugen, ob der Versorger den Schiitzling richtig
betreut. Ueberhaupt muB einmal klar festgestellt
werden: wer ist in jedem Einzelfall fiir das
Kind zustindig und bietet der Betreffende die
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notige Gewihr fiir gute Betreuung. Wenn nicht,
dann muB, moglichst schon wihrend des Heim-
aufenthaltes ein neuer Fiirsorger gefunden wer-
den. Vom Heimleiter wird eine offene Orien-
tierung tliber die Entwicklung des Schiitzlings
gewiinscht und alle Vorsorge, wie sie auch ein
rechtes Elternpaar auf die Zeit des Eintritts in
das Erwerbsleben trifft. Wichtig ist wie gesagt
ein guter Kontakt zwischen den beiden Arbeits-
gebieten. Als Beispiel mochte ich die Zusammen-
kiinfte unserer Hauseltern im Kanton Aargau er-
wihnen, zu denen seit einigen Jahren auch wir
Pro Infirmis-Fiirsorgerinnen geladen werden. In
zwanglosem Zusammensein lernen wir viel Wert-
volles aus dem Anstaltsleben kennen und bei der
Uebernahme der Anstaltskinder in die nachge-
hende Fiirsorge ist uns ihr bisheriges Milieu
nicht mehr fremd.

Also, der ehemalige Versorger sollte wo immer
moglich, die nachgehende Fiirsorge bei der An-
staltsentlassung iibernehmen. Besonders in der
ersten Zeit ist enge Fithlungnahme seinerseits
mit der Heimleitung notig und er sollte diese
iber seine MaBnahmen auf dem Laufenden hal-
ten, denn der Heimleiter wird manche unerwar-
tete Wendung aus besserer Kenntnis des Schiitz-
lings heraus auch besser beurteilen konnen und
mit Rat beistehen. Sie sehen, welch klare Ab-
grenzung sich ergibt: das Heim pflegt die reine
Ehemaligenfiirsorge, wie sie unter Punkt 1 ge-
schildert wurde, Der Versorger, jetzt Fiirsorger,
iibernimmt die nachgehende Fiursorge in
engem Kontakt mit der Heimleitung. Seine Auf-
gaben bestehen meistens in folgendem: 1. Ab-
klarung der Berufswahl, Suche einer geeigneten
Lehr- oder Arbeitsstelle, beides in Zusammen-
arbeit mit Berufsberatungs- und anderen Fach-
stellen. 2. Sorgfiltige Auswahl der Umgebung,
Kontrollbesuche, wobei auch die Verbringung der
Freizeit kontrolliert werden sollte. 3. Allgemeine
Sorge fiir korperliches und seelisches Wohl-
ergehen. 4. FEine sichere Fiithrung zur groft-
moglichsten Selbstindigkeit und Selbstverantwor-
tung des Schiitzlings und endlich ein geschicktes
Zuriicktreten f{iberall dort, wo man vertrauens-
wiirdige Personen findet, die sich fiir ein Patro-
nat eignen. Hier kann noch viel getan werden
und Zeit, Krifte, wie auch Kosten gespart wer-
den. Wir sollten versuchen, mehr und mehr an
Bestehendes anzukniipfen. Da sind z. B. die Ge-
meindehelfer und -Helferinnen der Stiftung Pro
Juventute, da sind 120 auf Stadt und Land ver-
teilte, sog. ,Forderinnen des Seraph. Liebes-
werkes, da sind Standesvereine aller Art, kon-
fessionelle und Berufsvereine, die man um Mit-
hilfe bitten kann. Wir diirfen immer mit Freude
erleben, daB unser Volk einen starken Helfer-
willen besitzt und unsere Aufgabe ist es, den
Weg dazu aufzudecken und zu zeigen, daB Nich-
stenhilfe nicht allein durch Geldspenden, son-
dern schéner noch durch die Uebernahme eines
Patronates geschehen kann. Auf unserer Ein-
ladungskarte zur heutigen Tagung steht: | Nie-
mand ist so arm, daB er nicht einem noch Aerme-
ren -ein Sonnenstrahl, ein Lebenslicht werden
konnte.” Dieses Motto muB in weiten Kreisen



lebendig werden. Hinter der freiwilligen Patro-
natsfiirsorge ist aber eine zielbewuBte, fach-
miBig geschulte Zentralstelle notig und zu dieser
miissen die Organisationen der offenen Fiirsorge
wie Amtsvormundschaften, Jugendamter, Mad-
chenschutzsekretariate, Pro Infirmisstellen u. a.
heranwachsen. Besonderes Gewicht mochte ich
auf den Ausbau der Familienfiirsorge
legen, die umfaBendste und tiefste Fiirsorge, die
unseren Wiinschen auf besondere Weise gerecht

werden konnte. Mochten sich da und dort, ge-
meinde- und bezirksweise Familienfiirsorgen
schaffen lassen, die wir fiir die nachgehende Fiir-
sorge herbeiziehen konnen. Halten wir am Grund-
satz fest: eine gut ausgebaute nachgehende Fiir-
sorge ist beste Vorsorge und hilft die Auf-
gabe des Heimes fortsetzen: Iebenstiichtige,
selbstverantwortliche und selbstindige Menschen
fiir unser Volk heranziehen.

L'internement des alcooliques dans le canton de Vaud

par M. Ph. Grin (dans ,Le messager social”)

une loi nouvelle
Pinternement

Deés le ler janvier prochain,
va régir, pour le canton de Vaud,
des alcooliques.

Nouvelle avant tout par son inspiration.

Jusqu’ici Palcoolisme était réprimé comme le
serait un délit: C’était 'autorité administrative,
soit le préfet, qui citait le coupable par devers
lui, et, ¢’il n’était pas tenu compte des admone-
stations recues, le faisait mettre en observation
psychiatrique. C’était également par les soins des
préfectures que 'enquéte premiere etait instruite.

D’autre part, il pouvait étre sursis a linterne-
ment prononcé a lissue du temps d’observation
psychiatrique, comme on surseoit a la peine en-
trainée par un délit.

En cours d’internement, la libération anticipée,
et conditionnelle, était d’une application courante.
Une rechute ramenait le fautif dans I"Asile offi-
ciel des buveurs, mais seulement pour y ache-
ver le temps dont il avait été graci€, sans qu’on
prenne en considération la ré-alcoolisation dont il
venait de donner la preuve flagrante. Assimilation,
ici encore, a un délit. Chose inattendue, une sem-
blable rechute n’excluait pas, au bout de quel-
ques mois, une nouvelle libération anticipée et
conditionnelle, elle aussi comme la premiere fois.

Par ailleurs, la jonction administrative de I’Asile
officiel avec le pénitencier et la colonie de travail,
Pexploitation du méme domaine par les internés
et les condamnés, la dépendance d’un méme au-
monier, créaient dans Pesprit du public, et tout
autant dans lesprit des alcooliques, des rappro-
chements et des confusions regrettables.

Les gardiens n’etaient aucunement tenus a
observer eux-mémes Pabstinence, et la ration de
vin quotidienne était prévue dans leur ordinaire.

De cet ensemble se dégageait pour les inter-
nés l'impression de subir un internement admini-
stratif bien plutot que d’étre soumis a une cure
de désintoxication. Ils y voyaient une punition,
et ne pouvaient s’empécher de comparer la durée
de leur séjour pour s’étre laissés aller a boire
plus que de raison, avec la brieveté des peines
infligées a la Colonie pénitentiaire pour des dé-
lits de droit commun calactermes IIs crinient
alors a Pinjustice.

lIs relevaient aussi 1’1mpos31b1hte pour eux de
se défendre au moment ot il était prononcé a
leur sujet, et Vimpossibilité de recourir, alors que
tout condamné en a la faculté.

Ils passaient ainsi le temps de leur internement
partagés entre Paigreur contre ce qui n’était a
leur yeux qu’'un déni de justice, et la préoccu-
pation de tous les instants de se ménager une
libération anticipée, en faisant jouer tous les moy-
ens et expédients: intervention répétée de la fa-
mille, d’un avocat, d’'un homme politique com-
plaisant. La désintoxication mentale en devenait
une absolue impossibilité.

Aussi a-t-il fallu se rendre a Pévidence que le
régime était inopérant.

La nouvelle loi part d’'un point de vue tout
autre.

Et c’est un point de vue essentiellement médi-
cal. Elle ne vise pas a réprimer Palcoolisme seu-
lement, mais a le guérir. Sans doute, c’était déja
Pintention derniere de la loi précédente, mais les
moyens qu'elle mettait en action trahissaient ce
dessein.

La grande innovation, c’est que Palcoolique en
cause n’est pas laissé a lui-méme. Il est prévu
un ou des offices qui seront créés dans le canton
(un reglement d’application va en déterminer le
nombre et le fonctionnement). Ils auront pour
tache essentielle de suivre le buveur, et de le
soutenir dans son retour a la vie normale. C’était
ce que s’éfforcait de faire jusqu’ici le Dispensaire
antialcoolique, mais il n’agissait qu’a titre privé,
souvent ignoré qu’il était des autorités compé-
tentes. C’est la la disposition la plus marquante
du systeme nouveau.

Puis, on renonce a Pintervention des instances
administratives. C’est directement au Départe-
ment- cantonal chargé de Papplication de la loi,
que P'Office recourt quand il n’a rien obtenu par
persuasion auprés du buveur. Seul en cause au
début, tant que les mesures de surveillance et
d’admonition semblent suffire, I'Office portera
donc tout le poids du travail préliminaire.

§’il faut en venir & un internemeant, le dépar-
tement le fait précéder d’'une mise en observation
dans un établissement psychiatrique, comme par
le passé. Mais linternement comporte un triage,
ce que la loi précédente ignorait, puisqu’elle ne
disposait que d’'un unique asile. Dorénavant,
Palcoolique sera confié a un établissement privé,
pour peu qu’il présente quelque espoir de gué-
rison. Pour les cas en apparence incurables, il
est prévu la maison officielle actuelle.

Mais on a soin de réserver la possibilité d'un

101



	Schweizerisches Jugendstrafgesetz und nachgehende Fürsorge

